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(2) Bei einem Pfarrer im unständigen Dienst im 
Pfarramt mit eingeschränktem Dienstauftrag vermin-
dern sich die Dienstbezüge nicht unter 50 v.H. der 
Pfarrbesoldungsgruppe 1." 

vom 15. Juli 1995 

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Das Kirchliche Gesetz über die Besoldung der Pfarrer 
(Pfarrbesoldungsgesetz) vom 15. Mai 1971 (Abi. 44 
S. 399), zuletzt geändert durch Kirchliches Gesetz 
vom 11. März 1995 (Abi. 56 S. 354), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Abs. 2 eriiält folgende Fassung: 

„(2) Das Gehalt besteht aus dem Grundgehalt (§11) 
und dem Familienzuschlag (§ 14)." 

2. § 2 a erhält folgende Fassung: 

„ § 2 a 
Pfarrer mit eingeschränktem Dienstauftrag 

(1) Bei einem Pfarrer mit eingeschränktem Dienstauf-
trag vermindern sich die Dienstbezüge in dem Verhält-
nis, in welchem seine dienstliche Inanspruchnahme 
zur Inanspruchnahme eines Pfarrers mit vollem 
Dienstauftrag steht 

3. § 12 erhält folgende Fassung: 

„§ 12 
Wahrung des Besitzstandes bei Stellenwechsel 

oder bei Rückstufung einer Pfarrstelle 

(1) Wird der Inhaber einer Pfarrstelle auf eine andere 
Stelle mit niedrigerem Grundgehalt ernannt, so behält 
er sein bisheriges Grundgehalt, wenn er mindestens 
acht Jahre Bezüge dieser Besoldungsgruppe oder einer 
höheren erhalten und das fünfundfünfzigste Lebens-
jahr vollendet hat. 

(2) Bei Stellenwechsel im dienstüchen Interesse eihält 
der Pfarrer sein bisheriges Grundgehalt weiter, auch 
wenn die neue Pfarrstelle in eine niedrigere Besol-
dungsgruppe eingestuft ist. 

(3) Wird eine Pfarrstelle wegen der Veränderung der 
tatsächlichen Verhältnisse zurückgestuft, so behält der 
Stelleninhaber bis zu einem Stellenwechsel das 
Grundgehalt seiner bisherigen Besoldungsgruppe." 

4. In § 15 Abs. 4 wird nach der Zahl „3" gestrichen: 
„Satz 1". 

5. Die Anlage zu diesem Gesetz erhält folgende Fas-
sung: 
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„Anlage zum Pfarrbesoldungsgesetz 

I. Bezüge der ständigen Pfarrer 

1. Die ständigen Pfarrer erhalten im Regelfall Grund-
gehalt nach den Pfarrbesoldungsgruppen 1 oder 2, in 
Ausnahmefällen (Pfarrstellen mit gesteigerten Anfor-
derungen) nach den Pfarrbesoldungsgruppen 3 bis 5. 
Das Nähere wird durch eine Verordnung geregelt, die 
der Mitwirkung des Ständigen Ausschusses nach § 39 
Abs. 1 der Kirchenverfassung bedarf. Nach dieser 
Verordnung richtet sich auch die Einstufung von 
Pfarrstellen, mit denen kein Gemeindepfarramt ver-
bunden ist und die Besoldung der ordinierten Mitglie-
der des Oberkirchenrats. 

2. Die Pfarrbesoldungsgruppen 1,2,4 und 5 entspre-
chen den Besoldungsgruppen A 13 bis A16 der für die 
Beamten des Landes Baden-Württemberg geltenden 
Besoldungsordnung, jedoch ohne die letzte Dienst-
altersstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe. Die 
Pfarrbesoldungsgruppe 3 entspricht der Pfarrbesol-
dungsgruppe 2 zuzüglich der Hälfte des Unterschieds-
betrages zur Pfarrbesoldungsgruppe 4 in der 
jeweiligen Dienstaltersstufe. 

3. Mit der Übernahme in den ständigen Dienst erhal-
ten alle Pfarrer Bezüge der Pfarrbesoldungsgruppe 1. 
Bei Erreichen der 12. Dienstaltersstufe erhalten sie 
Bezüge der Pfarrbesoldungsgruppe, in die ihre Stelle 
eingestuft ist. 

II. Bezüge der unständigen Pfarrer 

1. Unständige Pfarrer im Vorbereitungsdienst 
erhalten Anwärterbezüge (Anwärtergrundbetrag und 
Verheiratetenzuschlag) wie vergleichbare Beamte auf 
Widerruf des Landes Baden-Württemberg und Fami-
lienzuschlag. 

2. Angehörige des pfarramüichen Hilfsdienstes er-
halten im Vorbereitungsdienst 85 v.H. des Grandge-
halts der Pfarrbesoldungsgrappe 1 entsprechend dem 
Besoldungsdienstalter und Familienzuschlag. 

3. Unständige Pfarrer im Pfarramt erhalten Grandge-
halt in Höhe von 75 v.H. der Pfarrbesoldungsgrappe 
1, wenn sie aus dem pfarramtlichen Hilfsdienst über-
nommen wurden in Höhe von 85 v.H., sowie Familien-
zuschlag. 

4. Für die Berechnung des Besoldungsdienstalters 
gilt § 11 Abs. 3 entsprechend. 

in . Zeitweilige Absenkung der Bezüge 

Werm die Haushaltslage der Landeskirche es erfordert, 
können die Bezüge der Pfarrer einschließlich der Son-

derzuwendung um bis zu 10 v.H. vom Grandgehalt 
(einschließUch Besitzstandszulagen) für die Dauer 
von höchstens vier Jahren durch Verordnung des 
Oberkirchenrats gesenkt werden. Familienstand und 
Unterhaltsverpflichtungen des Pfarrers sind angemes-
sen zu berücksichtigen. Die Verordnung bedarf der 
Zustimmung der Landessynode." 

Artikel 2 

Das Kirchüche Gesetz über die Versorgung der Pfarrer 
und ihrer Hinterbliebenen (Pfarrerversorgungsgesetz) 
vom 26. Oktober 1977 (Abi. 48 S. 18), zuletzt geändert 
durch Kirchliches Gesetz vom 11. März 1995 (Abi. 56 
S. 354), wird wie folgt geändert: 

§ 4 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 wird jeweils vor dem Wort „Tätig-
keitszulage" das Wort „ehemaligen" eingefügt. 

2. Es wird folgender Abs. 2 a eingefügt: 

„(2 a) Die bisherigen Pfarrbesoldungsgrappen und 
Tätigkeitszulagen werden mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1995 wie folgt übergeleitet: 

Pfarrbesoldungsgrappe 1,1 und Zulage A 
nach Pfarrbesoldungsgrappe 1, 

Pfarrbesoldungsgrappe 2,2 und Zulage A 
nach Pfarrbesoldungsgrappe 2, 

Pfarrbesoldungsgrappe 2 und Zulage B 
nach Pfarrbesoldungsgrappe 3, 

Pfarrbesoldungsgrappe 2 und Zulage C, D oder E 
nach Pfarrbesoldungsgrappe 4, 

Pfarrbesoldungsgrappe 2 und Zulage F 
nach Pfarrbesoldungsgrappe 5. 

Das Ruhegehalt errechnet sich aus dem übergeleiteten 
Grandgehalt und dem Unterschiedsbetrag zum bishe-
rigen rahegehaltsfähigen Grandgehalt einschließlich 
der Tätigkeitszulage. Dieser Unterschiedsbetrag wird 
auf dem Stand vom 31. August 1995 als unveränder-
liche Zulage gewährt." 

Artikels 

(1) Dieses Gesetz tritt am I.September 1995 in Kraft. 

(2) Die bisherigen Pfarrbesoldungsgrappen und 
Tätigkeitszulagen werden mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1995 wie folgt übergeleitet: 
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Pfarrbesoldungsgruppe 1,1 und Zulage A 
nach Pfarrbesoldungsgruppe 1, 

Pfarrbesoldungsgruppe 2,2 und Zulage A 
nach Pfarrbesoldungsgruppe 2, 

Pfarrbesoldungsgruppe 2 und Zulage B 
nach Pfarrbesoldungsgruppe 3, 

Pfarrbesoldungsgruppe 2 und Zulage C, D oder E 
nach Pfarrbesoldungsgruppe 4, 

Pfarrbesoldungsgruppe 2 und Zulage F 
nach Pfarrbesoldungsgruppe 5. 

(3) Art. 1 Nr. 5 (Anlage zum Pfanbesoldungsgesetz 
Abschnitt I Nr. 3) gilt nicht für Pfarrer, die bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes die 11. Dienstaltersstufe bereits 
erreicht haben. 

(4) Pfarrer, deren Bezüge sich durch das Inkrafttreten 
dieses Gesetzes einschließlich der dazu ergehenden 
Ausführungsbestimmungen vermindern, erhalten den 
Unterschiedsbetrag zwischen ihrem bisherigen 
Grundgehalt (einschließlich Tätigkeitszulage) und 
dem neuen Grundgehalt als ruhegehaltsfähige Zulage. 
Diese Zulage nimmt an allgemeinen Besoldungsan-
passungen nicht teil. Die Zulage vermindert sich um 
den Unterschiedsbetrag, wenn der Pfarrer Bezüge aus 
einer höheren Besoldungsgruppe erhält. Entsprechen-
des gilt für Pfarrer, die mit Wirkung vom 1. September 
1995 oder später auf eine Pfarrstelle ernannt werden, 
die aufgrund der Neuregelung zurückgestuft wurde, 
wenn im Ausschreibungstext die Pfarrstelle mit einer 
höheren Besoldung ausgeschrieben war. 

Stuttgart, den 27. Juli 1995 

E b e r h a r d t R e n z 

Kirchliche Verordnung 
zur Ausführung des 
P f e ^ e s o l d u n g s g ^ t z e s 

vom 8. August 1995 AZ 21.30 Nr. 378 

Nach Beratung gemäß § 39 Abs. 1 Kirchenverfassung 
wird verordnet: 

zugeordnet ist. Wenn mit der Stelle Filial- bzw. Dop-
peldienst und Verwaltung verbunden ist, gilt dies bei 
einem Seelsorgebezirk mit weniger als 1 200 Gemein-
degliedem. 

(2) Grundgehalt nach Pfarrbesoldungsgruppe 2 er-
halten Inhaber aller Gemeindepfarrstellen, die nicht 
nach den Absätzen 1 oder 3 bis 5 eingestuft sind. Der 
Oberkirchenrat kann nach Maßgabe des landeskirch-
lichen Haushaltsplans weitere Gemeindepfarrstellen 
in Pfarrbesoldungsgruppe 2 einstufen, wenn dies die 
besondere Aufgabenstellung oder der besondere 
Schwierigkeitsgrad der Stelle oder ein besonderes 
kirchliches Interesse erfordert. 

(3) Grundgehalt nach Pfarrbesoldungsgruppe 3 er-
halten Inhaber der in Anlage 1 aufgeführten Gemein-
depfarrstellen mit gesteigerten Anforderungen. 
Berücksichtigungsfähige Gesichtspunkte für die Be-
wertung der Pfarrstellen mit gesteigerten Anforderun-
gen sind insbesondere die Gemeindegüederzahl, die 
Anzahl der Pfarrstellen in der Kirchengemeinde und 
die Geschäftsführung. 

(4) Grundgehalt nach Pfarrbesoldungsgruppe 4 er-
halten Inhaber von Gemeindepfarrstellen, die mit dem 
Dekanatamt verbunden sind, in Dekanaten mit bis zu 
30 ständigen Gemeindepfarrstellen oder ständigen 
Pfarrverwesereien gemäß Anlage 1. 

(5) Grundgehalt nach Pfarrbesoldungsgruppe 5 er-
halten Inhaber von Gemeindepfarrstellen, die mit dem 
Dekanatamt verbunden sind, in Dekanaten mit mehr 
als 30 ständigen Gemeindepfarrstellen oder ständigen 
Pfarrverwesereien gemäß Anlage 1. 

§2 

(1) Änderungen in den Voraussetzungen, die zur 
Höherstufung einer Pfarrstelle von Pfarrbesoldungs-
gruppe 1 nach Pfarrbesoldungsgruppe 2 führen, wer-
den auf Antrag des Kirchengemeinderats im Rahmen 
des landeskirchlichen Haushaltsplans vom folgenden 
Rechnungsjahr an berücksichtigt. Entsprechende An-
träge sind bis spätestens 1. März des laufenden Jahres 
über das Dekanatamt dem Oberkirchenrat vorzulegen. 

(2) Änderungen in den Voraussetzungen, die zur Her-
abstufung einer Pfarrstelle von Pfarrbesoldungsgrup-
pe 2 nach Pfarrbesoldungsgruppe 1 führen, sind vom 
Kirchengemeinderat spätestens bis zu dem in Absatz 
1 genannten Termin auf dem Dienstweg dem Oberkir-
chenrat zu melden. 

§ 1 

(1) Grundgehalt nach Pfarrbesoldungsgruppe 1 erhal-
ten Inhaber von Gemeindepfarrstellen, denen ein Seel-
sorgebezirk mit weniger als 1 5(X) Gemeindegliedem 

§3 

Das Grundgehalt der Inhaber von Pfarrstellen, die mit 
einem Sonderauftrag verbunden sind, sowie die Ein-
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stufung ordinierter Mitglieder des Oberkirchenrats er-
gibt sich aus der Anlage 2 zu dieser Verordnung. 

§4 

(1) Die Mietzinsentschädigung entspricht dem Orts-
zuschlag eines vergleichbaren Beamten des Landes 
Baden-Württemberg abzüglich des nach § 14 Pfarrbe-
soldungsgesetz gewährten Familienzuschlags. 

(2) Hat der Pfarrer Anspruch auf ein Amtszimmer und 
kann ihm ein solches nicht zur Verfügung gestellt 
werden, so erhält er neben der Mietzinsentschädigung 
für das in der angemieteten Wohnung befindliche 
Amtszimmer eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
der auf das Amtszimmer entfallenden Kaltmiete. Satz 
1 gilt entsprechend, wenn sich die Wohnung im Eigen-
tum des Pfarrers befindet 

§5 

Diese Verordnung tritt mit Wiiicung vom 1. September 
1995 in Kraft; zugleich tritt die Verordnung zur Aus-
fuhrung des Kirchlichen Gesetzes über die Besoldung 
der Pfarrer vom 23. Juni 1971 (Abi. 44 S. 406), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 11. März 1994 (Abi. 
56 S. 46), außer Kraft. 

Bietigheim-Stadtkirche I 
(Dekanat Besigheim) 

Bissingen-Kilianskirche I 
(Dekanat Besigheim) 

Lauffen a. N. Ost 
(Dekanat Besigheim) 

HolzgerUngen I 
(Dekanat Böblingen) 

Schönaich I 
(Dekanat Böblingen) 

Sindelfingen-Martinskirche Nord 
(Dekanat Böblingen) 

Gerlingen-Petruskirche I 
(Dekanat Ditzingen) 

Leonberg-Eltingen Süd 
(E>ekanat Leonberg) 

Renningen I 
(Dekanat Leonberg) 

Asperg-Michaelskirche I 
(Dekanat Ludwigsburg) 

Komwestheim-Martinskirche I 
(Dekanat Ludwigsburg) 

Tamml 
(Dekanat Ludwigsburg) 

Welzheim I 
(Dekanat Schorndorf) 

Fellbach-Lutherkirche Mitte 
(Dekanat Waiblingen) 

Korb-Steinreinach 
(Dekanat Waiblingen) 

Winnenden-Stadtkirche Ost 
(Dekanat Waiblingen) 

Anlage 1 

Zu § 1 Abs. 3 

I. 

Pfarrstellen mit gesteigerten Anforderungen (geordnet 
nach Prälatursprengel und Kirchenbezirkszugehörig-
keit) sind: 

Prälatur Heilbronn 

Böckingen-Auferstehungskirche Sonnenberg 
(Dekanat Heilbronn) 

Heilbronn-Friedenskirche I 
(Dekanat Heilbronn) 

Neckarsuhn-Stadtkirche 
(Dekanat Neuenstadt) 

Bad Mergentheim I 
(Dekanat Weikersheim) 

Prälatur Ludwigsburg 

Murrhardt Klosterhof 
(E>ekanat Backnang) 

Prälatur Reutlingen 

Metzingen-Martinskirche West 
(Dekanat Bad Urach) 

Ebingen-Martinskirche I 
(Dekanat Balingen) 

Hechingen Ost 
(Dekanat Balingen) 

Sigmaringen I 
(Dekanat Balingen) 

Tailfingen-Pauluskirche 
(Dekanat Balingen) 

Eningen u. A. 
(Dekanat ReutUngen) 

Pfullingen-Martinskirche Mitte 
(Dekanat ReutUngen) 

Reutlingen-Kreuzkirche I 
(Dekanat ReutUngen) 

Mössingen I 
(Dekanat Tübingen) 

Rottenburg Süd 
(Dekanat Tübingen) 

Rottweil Mitte 
(Dekanat Tuttlingen) 

Schwenningen-Stadtkirche I 
(Dekanat TuttUngen) 
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Trossingen Ost 
(Dekanat Tuttlingen) 

Prälatur Stut^rt 

Echterdingen I 
(Dekanat Bemhausen) 

Untertürkheim-Stadtkirche 
(Dekanat Cannstatt) 

Möhringen-Martinskirche Nord 
(Dekanat Degerloch) 

Vaihingen-Dreieinigkeitskirche Süd 
(Dekanat Degerloch) 

Plochingen-Stadtkirche I 
(Dekanat Esslingen) 

Botnang I 
(Dekanat Stuttgart) 

Stuttgart-Hospitalkirche 
(Dekanat Stuttgart) 

Stuttgart-Pauluskirche I 
(E>ekanat Stuttgart) 

Stuttgart-Stiftskirche I 
(Dekanat Stuttgart) 

Feuerbach-Stadtkirche 
(Dekanat Zuft'enhausen) 

Weilimdorf-Oswaldkirche I 
(Dekanat Zuffenhausen) 

Prälatur Ulm 

Uhingen Mitte 
(Dekanat Göppingen) 

Langenau-Martinskirche 
(Dekanat Ulm) 

Wibüngen I 
(Dekanat Ulm) 

n. 

Zu § 1 Abs. 4 und 5 

Pfarrstellen, die mit dem Dekanatamt verbunden sind, 
werden wie folgt eingestuft: 

1) In Pfarrbesoldungsgruppe 4: 

Aalen, Backnang, Bad Urach, Bemhausen, Besig-
heim, Biberach, Blaubeuren, Blaufelden, Bracken-
heim, Calw, Crailsheim, Ditzingen, Friedrichshafen, 
Gaildorf, Geislingen, Herrenberg, Kirchheim/Teck, 
Künzelsau, Leonberg, Marbach, Mühlacker, Münsin-
gen, Nagold, Neuenbürg, Neuenstadt, Nürtingen, Öh-
ringen, Schwäbisch Gmünd, Sulz, Vaihingen/Enz, 
Weikersheim, Weinsberg, Zuffenhausen. 

2) In Pfarrbesoldungsgruppe 5: 

Balingen, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslin-
gen, Freudenstadt, Göppingen, Heidenheim, Heil-
bronn, Ludwigsburg, Ravensburg, ReutUngen, 
Schomdorf, Schwäbisch Hall, Stuttgart, TuttUngen, 
Tübingen, Ulm, Waibüngen. 

Anlage 2 

Zu §3 

Grundgehalt nach Pfarrbesoldungsgruppe 1 erhalten 
Inhaber von PfarrsteUen im ReUgionsunterricht, an 
Schulen der Evang. Seminarstiftung, im Dienst für 
Mission und Ökumene (mit Ausnahme der Prälatur-
pfarrer), in der Seelsorge an Ausländem sowie Inhaber 
von Pfarrstellen an Krankenhäusem mit Regel- oder 
Grundversorgung. 

Grundgehalt nach Pfarrbesoldungsgruppe 2 erhal-
ten Inhaber von Pfarrstellen, mit denen kein Gemein-
depfarramt verbunden ist, soweit sie nicht nach den 
Pfarrbesoldungsgrappen 1 oder 3 bis 5 eingestuft 
sind. 
Ordinierte Mitglieder des Oberkirchenrats erhalten 
Grundgehalt entsprechend der Besoldung für die Be-
amten des Landes Baden-Württemberg. 

In Pfarrbesoldungsgruppe 3 sind eingestuft: 
Leitender Referent im Evang. Jugendwerk in Würt-
temberg 
Landesjugendpfarrer 
Leitender Pfarrer der Evang. Bauemarbeit 
Geschäftsführender Krankenhauspfarrer Stuttgart 
Geschäftsführender Krankenhauspfarrer Tübingen 
Geschäftsfiihrender Krankenhauspfarrer UUn 
Leitender Pfarrer der Polizeiseelsorge Stuttgart 
Leiter der Foröjildungsstätte Denkendorf 
Abteilungsleiter im Evang. Gemeindedienst Würt- /W ä ^ [ 
temberg 

In Pfarrbesoldungsgruppe 4 sind eingestuft: 
Schuldekane 
Direktoren der Evang. Akademie Bad Boll 
Leiter der Tagungsstätte Löwenstein 
Leiter des Amtes für Information 
Leitender Rundfunk- und Femsehpfarrer 
Leiter der Evang. Rundfunkagentur Württemberg 
Leiter der LandessteUe für Erziehungs-, Ehe- und 
Lebensfragen 
Leiter Stift Urach 
Rektor der Hochschule für Kirchenmusik 
Leiter des Pastoralkollegs Urach 
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Kirchenrechtliche Vereinbarung 
zwischen den Evangelischen 
Kirchenbezirken Bad Urach, 
Münsingen und Reutlingen 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 5. JuU 1995 AZ 55.152-16 Nr. 16 

Die Evangelischen Kirchenbezirke Bad Urach, 
Münsingen und Reuüingen haben nachstehende kir-
chenrechtliche Vereinbarung zur Übertragung von 
Aufgaben im Rahmen der evangelischen Bildungsar-
beit mit Erwachsenen geschlossen. Die Vereinbarung 
wurde durch Verfügung des Evangehschen Oberkir-
chenrats vom 5. Juli 1995 genehmigt und wird hiermit 
gemäß § 8 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 des 
Kirchüchen Verbandsgesetzes bekanntgemacht. 

§1 
Rechtsstellung 

(1) Für den Betrieb des EBR in der Trägerschaft des 
Evangelischen Kirchenbezirks Reuüingen (Trägerin) 
arbeiten die Evangelischen Kirchenbezirke Bad 
Urach, Münsingen und Reutlingen in der Form einer 
kirchenrechthchen Vereinbarung nach § 8 des Kirch-
lichen Verbandsgesetzes zusaitmien. 

(2) Der/die Vorsitzende des Kirchenbezirksausschus-
ses ReutUngen oder sein/e Stellvertreter^n vertreten 
das EBR gerichtUch und außergerichtUch. 

(3) Das EBR ist Mitgüed der Landesarbeitsgemein-
schaft EvangeUscher Bildungswerke in Württemberg. 

§2 
Ziel 

D r . D a u r 

Kirchenrechtliche Vereinbarung zwischen den 
Evangelischen Kirchenbezirken Bad Urach, 
Münsingen und Reutlingen über den Betrieb 
des Evangelischen Bildungswerks im 
Landkreis Reutlingen (EBR) 

Präambel 

(1) Die Evangehschen Kirchenbezirke Bad Urach, 
Münsingen und ReutUngen betreiben gemeinsam das 
Erwachsenenbildungswerk im Landkreis ReutUngen. 

(2) Die Arbeit des EBR geschieht auf der Grandlage 
des in der Heiligen Schrift gegebenen und in den 
Bekenntnissen der Reformation bezeugten EvangeU-
ums von Jesus Christus. 

(3) Die Erwachsenenbildung ist eine verpflichtende 
Aufgabe der Kirche im Rahmen ihres Verkündigungs-
auftrages (Entschließung der Württ. Evang. Landes-
synode vom 29. März 1971 und Ordnung der 
kirchlichen Bildungsarbeit mit Erwachsenen im Be-
reich der Evangehschen Landeskirche in Württemberg 
-Erlaß des Oberkirchenrats vom 27. Dezember 1977). 

(4) Diese Aufgabe nimmt das EBR in Ubereinstim-
mung mit dem Landesgesetz zur Förderung der Wei-
terbildung und des BibUothekswesens vom 
11. Dezember 1975 wahr. 

(5) Die evangelische Bildungsarbeit mit Erwachsenen 
voUzieht sich konkret in drei Aufgabenfeldem. Sie ist 
biblisch-theologische, person-orientierte und gesell-
schaftlich-orientierte Bildungsarbeit. 

(1) Zweck des EBR ist es, die evangelische Bildungs-
aibeit mit Erwachsenen in den Kirchenbezirken Bad 
Urach, Münsingen und Reuüingen und seiner Koope-
rationspartner anzuregen, zu fördern, zu koordinieren 
und durchzuführen, um so ein qualifiziertes Bildungs-
angebot zu ermögUchen. 

(2) Das EBR arbeitet mit anderen Trägem der Bil-
dungsarbeit mit Erwachsenen zusammen. 

§3 
Aufgaben 

(1) Das EBR hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Unterstützung der Kirchengemeinden sowie der 
Dienste, Werke und Grappen, die zu einer nach Inhalt 
und Methode qualifizierten Bildungsarbeit mit Er-
wachsenen beitragen. 

- Angebote zu initiieren und Hilfen für die Bil-
dungsarbeit mit Erwachsenen in Gebieten und Sach-
bereichen, die nicht oder ungenügend berücksichtigt 
sind, zu geben. 

- Durchführang von ErwachsenenbUdungsveran-
staltungen und Studienfahrten. 

- Erarbeitung und VeröffentUchung eines koordi-
nierten Bildungsprogramms. 

- Bestandsauftiahme und Erfahrangsaustausch. 

- Aufstellung der Statistik der geleisteten Unter-
richtseinheiten. 

- Beschaffung und zweckentsprechende Verwen-
dung von Finanzmitteln. 
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- Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der Erwachsenenbildung. 

- Informationspflicht und Berichtsrecht gegenüber 
kirchlichen Gremien. 

- Vertretung der evangelischen Erwachsenenbil-
dung des EBR gegenüber dem Land, den Kommunen 
und in der ÖffenÜichkeiL 

(2) Das EBR verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
kirchliche und gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
§ § 52 bis 54 Abgabenordnung. 

§4 

Mitgliedschaft 

Mitglieder im EBR sind: 
(1) Die Evangelischen Kirchenbezirke Bad Urach, 
Münsingen und Reuüingen. 

(2) Die evangelischen Kirchengemeinden, die im Ge-
biet der Evangelischen Kirchenbezirke Bad Urach, 
Münsingen und Reutlingen liegen. 

(3) Die evangelischen Kirchengemeinden im Land-
kreis Reutlingen, die nicht zu den Evangelischen Kir-
chenbezirken Bad Urach, Münsingen und Reutlingen 
gehören. 

(4) Werke und Einrichtungen, die im Gebiet des EBR 
evangelische Erwachsenenbildung betreiben. 

§5 
Finanzierung 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben des EBR werden im 
Haushaltsplan des Evangelischen Kirchenbezirks 
Reutlingen veranschlagt 

(2) Soweit die Aufwendungen des EBR nicht durch 
staatliche und kommunale Zuschüsse, durch Zuwen-
dungen Dritter oder durch sonstige Einnahmen ge-
deckt werden können, sind sie von den Evangelischen 
Kirchenbezirken Bad Urach, Münsingen und Reutlin-
gen im Verhältnis ihrer Gemeindegliederzahlen zu 
tragen. 

§6 
Gremien 

Gremien des EBR sind 

1. die Delegiertenversammlung, 

2. der Vorstand. 

§7 
Delegiertenversammlung 

(1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben des EBR bildet 
die Trägerin einen beschließenden Ausschuß mit dem 
Namen Delegiertenversammlung. 

(2) Mitglieder der Delegiertenversammlung sind: 

- Die 3 Bezilksbeauftragten für Erwachsenenbil-
dung der Kirchenbeziike Bad Urach, Münsingen und 
Reutlingen, die Mitglieder der jeweiligen Bezirkssyn-
ode sind. 

- 2 Vertreter/innen des Evangelischen Kirchenbe-
zirks Bad Urach. 

- 2 Vertreter/innen des Evangelischen Kirchenbe-
zirks Münsingen. 

- 4 Vertreter/innen des Evangelischen Kirchenbe-
zirks Reutlingen. Hiervon sind je 1 Vertreterin des 
Evangelischen Kirchenbezirics Reutlingen kraft Am-
tes der/die Dekan/in, der/die SchuldekanAn und 
der/die KirchenbezirksrechnerAm des Evangelischen 
Kirchenbezirks Reutlingen. 

- 1 Vertreter/in des Hauses der Familie (Familien-
bildungsstätte der Evangelischen Gesamtkirchenge-
meinde Reutlingen). 

- 1 Vertreter/in einer diakonischen Einrichtung aus 
dem Evangelischen Kirchenbezirk Bad Urach. 

Der/die Geschäftsführer/in des EBR ist Mitglied mit 
beratender Stimme, sofern er/sie nicht stimmberech-
tigte/r Vertreter/in des Evangelischen Kirchenbezirks 
Bad Urach oder des Evangelischen Kirchenbezirks 
Münsingen in der Delegiertenversammlung ist. 

(3) Die Vertreter/innen der evangelischen Kirchenbe-
zirke werden von den jeweiligen Bezirkssynoden ge-
wählt. 

Der/die Vertreter/in des Hauses der Familie wird von 
der Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbeziiks 
Reutlingen auf Vorschlag der Evangelischen Gesamt-
kirchengemeinde Reutlingen gewählt 

Der/die Vertreter/in einer diakonischen Einrichtung 
aus dem Evangelischen Kirchenbezirk Bad Urach 
wird von der Beziikssynode des Evangelischen Kir-
chenbezirks Bad Urach gewählt 

(4) Die Delegiertenversammlung wählt eine/n Vorsit-
zende/n und eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n.* 

Es wird empfohlen, den/die Schuldekan/in des Evangelischen 
Kirchenbezirks Reutlingen als Vorsitzende/n zu wählen. 
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(5) Die Delegiertenversammlung hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

- Sie legt die Richtlinien für die Arbeit des EBR fest. 

- Sie erläßt eine Geschäftsordnung. 

- Sie wählt aus ihrer Mitte den Vorstand des EBR. 

- Sie wählt aus ihrer Mitte Vertreter/innen des EBR 
in andere Gremien. 

- Sie entwirft den Haushalts- und Stellenplan und 
berät den Rechnungsabschluß. 

- Sie entscheidet über die Verteilung von Zu-
schüssen. 

- Sie beschUeßt über Anstellung, Höhergmppierung 
und Entlassung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
des EBR im Rahmen des Stellenplans. 

- Sie berät über Ändemngen dieser Ordnung und 
macht Vorschläge an die Vertragspartner zur Ände-
rung des Vertrags. 

- Sie hat die Bewirtschaftungsbefugnis über den 
Haushaltsplan, soweit diese nicht auf den/die Vorsit-
zende/n der Delegiertenversammlung, den/die 
Geschäftsführer^n oder den/die Kirchenbezirksrech-
ner/in des Evangelischen Kirchenbezirks Reutlingen 
übertragen wurde. Die Anweisungsbefugnis ist ent-
sprechend den Bestimmungen beim Evangelischen 
Kirchenbezirk Reuüingen geregelt. 

- Er ist für die Durchführung der Beschlüsse der 
Delegiertenversammlung sowie die Führung der lau-
fenden Geschäfte des EBR verantworüich. 

- Er bereitet die Sitzungen der Delegiertenversamm-
lung vor. 

- Er erstellt den Entwurf des Haushaltsplans und des 
Rechnungsabschlusses. 

(3) Der/die Vorsitzende bzw. der/die stellvertretende 
Vorsitzende der Delegierten Versammlung sind gleich-
zeitig auch Vorsitzende/r bzw. stellvertretende/r Vor-
sitzende/r des Vorstands. 

§9 
Geschäftsführer/in 

(1) Der/die Geschäftsführer/in ist im Rahmen der von 
der Delegiertenversammlung erlassenen Geschäfts-
ordnung für die laufenden Geschäfte des EBR zustän-
dig. 

(2) Die Tätigkeit des/der Geschäftsführers/Geschäfts-
führerin geschieht im Rahmen einer von der Delegier-
tenversammlung beschlossenen Dienstanweisung. 

(3) Der/die Geschäftsführer/in untersteht der Fach-
und Dienstaufsicht des/der Vorsitzenden der Delegier-
tenversammlung des EBR. 

§ 10 
Anzuwendende Vorschriften 

§ 8 
Der Vorstand 

(1) Mitglieder des Vorstands sind: 

- Der/die Vorsitzende und der/die StellvertreterAm 
der Delegiertenversammlung sowie der/die Kirchen-
bezirksrechnerAm des Evangelischen Kirchenbezirks 
Reutlingen. 

- Je Kirchenbezirk ein von der Delegiertenver-
sammlung aus ihrer Mitte gewählter Vertreter. 

Der/die Geschäftsführer/in des EBR ist Mitglied mit 
beratender Stimme, sofern er/sie nicht stimmberech-
tigte/r Vertreter/in des Evangelischen Kirchenbezirks 
Bad Urach oder des Evangelischen Kirchenbezirks 
Münsingen ist. 

(2) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Er vertritt die Arbeit des EBR nach außen. 

Die Vorschriften der Kirchenbezirksordnung sind an-
zuwenden. 

§11 
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt vorbehaltlich der Geneh-
migung durch den Evangelischen Oberkirchenrat mit 
ihrer Veröffenüichung im Amtsblatt der Evangeh-
schen Landeskirche in Württemberg zum 1. Januar 
1996 in Kraft. 

(2) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Sie kann von jedem Vertragspartner mit 
einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende des 
Kalenderjahres gekündigt werden. Unter den übrigen 
Beteiligten besteht sie fort und ist entsprechend anzu-
passen. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

(3) Über eine notwendige Anpassung nach Abs. 2 und 
eine Auseinandersetzung der Vermögensgegenstände, 
die dem EBR dienen, entscheidet im Streitfall der 
Oberkirchenrat nach billigem Ermessen. 








